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Voraussetzungen vorliegen, und die dazu notwendi
gen Urkunden,

b) Gutachten durch den zuständigen Bezirksvorstand 
der Kammer der Technik,

c) die Stellungnahme der gesellschaftlichen Organisa
tionen, insbesondere der Gewerkschaft und der Be
triebssektion der Kammer der Technik.

(2) Die Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ober
ingenieur“ erfolgt für Beschäftigte
a) der volkseigenen Betriebe und ihnen gleichgestellter 

Institutionen durch den Leiter der zuständigen Ab
teilung des Volkswirtschaftsrates bzw. des zustän
digen zentralen Organs des Staatsapparates,

b) der sonstigen staatlichen und wissenschaftlich-tech
nischen Institutionen durch den Leiter des zuständi
gen übergeordneten Organs,

e) der wissenschaftlich-technischen Organisationen 
durch das Präsidium der Kammer der Technik.

(3) Vom Leiter des nach Abs. 2 zuständigen Organs 
wird eine Urkunde ausgestellt, die durch den Leiter 
der antragstellenden Institution in würdiger Form aus
gehändigt wird.

(4) Bei Arbeitsplatzwechsel oder Ausscheiden aus der 
beruflichen Tätigkeit infolge Erreichung des Renten
alters bzw. Invalidität wird die Ehrenbezeichnung 
„Oberingenieur“ weitergeführt.

§ 4
(1) Die Ehrenbezeichnung „Oberingenieur“ kann ab

erkannt werden, wenn sich Tatsachen heraussteilen, die 
eine Verleihung ausschließen, oder wenn der Aus
gezeichnete sich der Ehrenbezeichnung als unwürdig 
erweist. Bei Aberkennung ist die Urkunde einzuziehen.

(2) Uber die Aberkennung entscheidet der Leiter, der 
die Zuerkennung ausgesprochen hat (§ 3 Abs. 2), im Ein
vernehmen mit dem Leiter der Einrichtung, bei der der 
Betroffene beschäftigt ist, und dem zuständigen Vor
stand des Bezirkes der Kammer der Technik.

(3) Der Betroffene hat das Recht, gehört zu werden 
und bei dem zuständigen übergeordneten Organ Be
schwerde einzulegen.

§5
Die Verleihung bzw. Aberkennung der Ehrenbezeich

nung „Oberingenieur“ wird im Organ der Zentrallei
tung der Kammer der Technik, „Technische Gemein
schaft“, veröffentlicht.

§ 6
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Juni 

1962 in Kraft.

Berlin, den 24. Mai 1962

Der Staatssekretär 
für das Hoch- und Fachschulwesen

Dr. G i r n u *
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